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Doch scheint es bald zu Schwierigkeiten gekommen zu sein. Die Besitzbe­
stätigung für Kremsmünster von 791 Januar 3., die, betrachtet man sie 
nur unter dem Gesichtspunkt der Chronologie der Ereignisse, eigentlich 
kein rechtes Motiv für ihre Ausstellung erkennen läßt, zeigt aber deutlich, 
daß offensichtlich die Besitzrechte an den ausgegebenen herzoglichen Gü­
tern nicht mehr unumstritten waren". Möglicherweise setzten von Seiten 
des Königs zu diesem Zeitpunkt Revindikationen ein100, die Frühdatie­
rung des Capitulare Baiwaricum würde dies ebenso wahrscheinlich ma­
chen101 wie eine Datierung der Besitzbestätigung für Salzburg auf De­
zember 793102, sicherer Grund ist hier allerdings nicht zu gewinnen. 
Doch muß die Situation in Bayern so gespannt gewesen sein, daß es Karl 
ratsam erschien, Bayern zwei Jahre lang nicht zu verlassen; sicherlich wa­
ren es nicht die Awaren, die seine Gegenwart im besetzten Bayern nötig 
machten103. Wir wissen nicht, ob der Widerstand in Bayern in irgend­
einem Zusammenhang mit dem Aufstand des Königssohnes Pippin in 
Regensburg 792 stand104. Doch scheint man sich weiterhin in Bayern da­
gegen gewehrt zu haben, Karl als Besitznachfolger des gestürzten Tassilo 
anzuerkennen. Dabei bleibt unklar, ob die agilolfingische Sippe das Her­
zogsgut als Allod, also als familiären Erbbesitz ansah105, ob es mögliche 
Revindikationen des Königs waren, die den Widerstand hervorriefen106, 
oder ob sich etwa die ehemaligen Herzogsknechte gegen zu starke Eingrif­
fe des Frankenkönigs zur Wehr setzten107. Karl sah sich deshalb gezwun­
gen, Tassilo im Juni 794 aus dem Kloster zu holen und ihn zu einer förm­
lich beurkundeten abdicatio zu veranlassen: Tassilo verzichtete nicht nur 
auf all sein Recht, sondern auch auf die res proprietatis, die ihm und seinen
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